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Frostschutz „Glykol“
1. Ausgangslage
Gebrauchtes Glykol enthält metallische Abriebreste und die als gesundheitsschädigend 
klassifizierten Korrosionsschutzmittel Benzotriazol und Methylbenzotriazol; es ist in der 
Wassergefährdungsklasse 1 eingereiht. Es darf nicht in den See gelenzt werden; es ist vor der 
Einwasserung aus dem Motor zu entfernen und dem Recycling zuzuführen.  Dies gebietet die 
Bodensee-Schifffahrts-Ordnung BSO Art. 1.09 Abs. 1: „Es ist verboten, von Fahrzeugen aus .... 
Stoffe, die das Wasser verunreinigen oder die Eigenschaften des Wassers nachteilig verändern 
können, in das Gewässer einzubringen oder einzuleiten. Sind derartige Stoffe unbeabsichtigt in 
das Gewässer gelangt ...., so muss der Schiffsführer unverzüglich die nächst erreichbare 
Polizeidienststelle benachrichtigen.....“ - Bei einzelnen neueren Typen von Einbaumotoren kann das 
Kühlwasser auf einfache Weise vollständig entleert werden, so dass kein Frostschutz erforderlich ist. 
Bitte konsultieren Sie die Betriebsanleitung. 

2. Das Ablassen und Sammeln von Glykol
Glykol kann durch Lösen eines Schlauchs abgelassen und in ein Gefäss geleitet werden. Man kann 
auch einen im Durchmesser passenden Schlauch in den Auspuff stecken und dessen anderes Ende 
in eine Pütz oder einen Kanister führen. Danach wird der Motor gestartet und ca. 10 sec nach der 
ersten Zündung ausgestellt, um Schäden an der Auspuffanlage zu vermeiden. - Bei fest 
abgedichtetem Boden (Asphalt, Beton) kann das Glykol nötigenfalls auf den Boden ausgebracht 
werden. Die nach dem Verdunsten übrig bleibenden Partikel werden bei der Reinigung mit dem 
Staub zusammen entfernt und korrekt entsorgt.

3. Adressen und Bedingungen für die Entsorgung
Für die Entsorgung erkundigen Sie sich bitte beim Werkhof Ihrer Kommune. Beispiele für 
Annahmestellen für gebrauchtes Glykol und für die Entsorgungskosten sind:

D: 
Firma Scherer Entsorgungslogistik GmbH, Alpenstr. 77, D-87700 Memmingen, Tel. 0049 8331 96138-61, Fax –39, E.Mail sales-2@scherer-logistik.de
In der Marina ULTRMARIN ist ein Sammelbehälter aufgestellt. 

A: 
Freudenthaler GmbH & Co KG, Schiessstand 8, A-6401 Inzing, Tel. 0043 5238 530 45, Kontaktperson guenter.schuchter@freudenthaler.at, Tel. 0043 
664 2004589. Minimalmenge 200 Liter (Kleingebindefass), Kosten EUR 3.57/kg plus Fahrtkosten.

CH: 
ARA Altenrhein, CH-9423 Altenrhein, Tel. 0041 71 858 67 67. Tel. Hr. Kunz AfU 0041 71 229 75 32. Keine Minimalmenge. Kosten CHF 1.50./kg 
brutto (inkl. Gebinde), die ersten CHF 50.-/Jahr sind gratis, Rabatte für Vereine und Verbände. Diese Preise gelten für Anwohner/Organisationen aus 
dem Kanton St.Gallen, oder: Werkhof der Stadt Rorschach (für Stadtbewohner): Max. 10 Liter, unvermischt, in dichtem Gebinde, das ebenfalls 
entsorgt wird. Gratis. – Kontaktperson Hr. Hautle.

4. Organisation der Sammlung und Entsorgung
Die IWGB setzt voraus, dass die Hafenliegervereine und Winterlagerbetreiber im Bereich der mit 
dem „Blauen Anker“ ausgezeichneten Anlagen ihrer Verpflichtung gegenüber dem Schutz von 
Natur und Umwelt nachkommen und die Voraussetzungen schaffen, dass das aus den Motoren 
entfernte Glykol gesammelt und korrekt entsorgt wird. Auch bei der Einlieferung sollte oekologisch 
gedacht werden: Eine statt mehrere Fahrten reduziert die Umweltbelastung. Deshalb: Sammlung 
und Ablieferung kombinieren. 

Wir danken Ihnen im voraus für die Unterstützung unserer Bemühungen. 

www.iwgb.net


